
Berichtigung der Verordnung (EU) 2018/1832 der Kommission vom 5. November 2018 zur 
Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung 
(EG) Nr. 692/2008 der Kommission und der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission im 
Hinblick auf die Verbesserung der emissionsbezogenen Typgenehmigungsprüfungen und -verfahren 
für leichte Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, unter anderem in Bezug auf die 
Übereinstimmung in Betrieb befindlicher Fahrzeuge und auf Emissionen im praktischen Fahrbetrieb 
und zur Einführung von Einrichtungen zur Überwachung des Kraftstoff- und des Stromverbrauchs 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 301, 27. November 2018) 

Seite 14, Anhang I Nummer 9 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EU) 2017/1151, Nummer 4.1.2 Absatz 1: 

Anstatt: „‚4.1.2. Der Hersteller überprüft die Übereinstimmung der Produktion durch die Prüfung der 
Schadstoffemissionen (gemäß Tabelle 2 in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2007), 
der CO2-Emissionen (zusammen mit der Messung des Stromverbrauchs ‚EC‘ und ggf. der 
Genauigkeit der OBFCM-Einrichtung), der Emissionen aus dem Kurbelgehäuse, der 
Verdunstungsemissionen und des OBD-Systems im Einklang mit den Prüfverfahren 
gemäß den Anhängen V, VI, XI, XXI und XXII. Die Überprüfung umfasst daher die 
Prüfungen der Typen 1, 3 und 4 sowie die OBD-Prüfung, wie in Abschnitt 2.4 
beschrieben.“ 

muss es heißen: „‚4.1.2. Der Hersteller überprüft die Übereinstimmung der Produktion durch die Prüfung der 
Schadstoffemissionen (gemäß Tabelle 2 in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2007), 
der CO2-Emissionen (zusammen mit der Messung des Stromverbrauchs ‚EC‘ und ggf. der 
Überwachung der Genauigkeit der OBFCM-Einrichtung), der Emissionen aus dem 
Kurbelgehäuse, der Verdunstungsemissionen und des OBD-Systems im Einklang mit den 
Prüfverfahren gemäß den Anhängen V, VI, XI, XXI und XXII. Die Überprüfung umfasst 
daher die Prüfungen der Typen 1, 3 und 4 sowie die OBD-Prüfung, wie in Abschnitt 2.4 
beschrieben.“     
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